
Landratsamt Landkreis Leipzig

Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt

Stauffenbergstraße 4

04550 Borna

E-Mail: lueva@lk-l.de

A.

1.
der für die TäHA verantwortliche 

(-r) Tierarzt/-ärztin

Hat der/die verantwortliche 

Tierarzt/-ärztin eine 

Niederlassung angezeigt?

        Nein

Ist der/die verantwortliche 

Tierarzt/ärztin in einem 

Angestelltenverhältnis ?

        Nein

2. Standort der TäHA (Anschrift):

Tel. Nr.:

Fax-Nr.:

3.

             Praxisgründung            Übernahme der Praxis von 

             sonstiger Grund

Anlass der Anzeige

Tel.: 03433 - 241 2501        Fax: 03433 - 241 7103

Nachname: Vorname:

        Ja, für folgende Standorte: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

        Nein

Anzeige über den Betrieb einer tierärztlichen Hausapotheke nach § 79 TAMG
1

Handy-Nr.:

E-Mail:

Ist der unter Pkt. 1 benannte 

Tierarzt auch für andere 

Apotheken verantwortlich?

             ausschließlich Betreuung des eigenen Tierbestandes/ keine Niederlassung ( Anlage I )

Angaben zur Führung der tierärztlichen Hausapotheke (TäHA)

        Ja, bei folgendem Arbeitgeber:

        Ja, der folgenden TAP:

ggf. abweichende Postanschrift:



4. Beginn des Betriebs der TäHA (Datum) :

5. Beabsichtigte Tätigkeit im Bereich:

      Rinder/Schweine      Kleintiere      Geflügel      Pferde

      ggf. sonstige (bitte benennen):

6.

B. Betriebsräume

1.

2.         Nein

C. Sonstiges

        Ja        Nein         ist bereits erteilt für:

        BTM-Nr.:

Fahrzeuge, in denen Arzneimittel 

gemäß § 11 TÄHAV
2
 mitgeführt 

werden: 

Fahrzeugtyp: KfZ-Kennzeichen:

Nachweisführung gemäß § 13 

TÄHAV mittels EDV

        Nein

         Ja, Standort und 

Öffnungszeiten:

Betäubungsmittel-Nummer (BTM-Nr.) wird beantragt:

Liste des gesamten tierärztlichen Personals und der Hilfskräfte mit Qualifikationen (z.B. Fachtierärztin/- 

tierarzt, Tierarzthelfer/in) und Verantwortungsbereich sind als Anlage II beizufügen

Ein Grundriss der Praxis (Standort unter A 2) mit Kennzeichnung der Räumlichkeiten, in denen 

Arzneimittel gelagert werden, ist als Anlage III beizufügen. 

Es sollen noch Arzneimittel in einer Untereinheit 

der TäHA (abweichend von dem Standort unter A 

2 ) gelagert werden. 

Anzahl:

        Ja, Software:
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D. Bestätigung

Anlagen:

I.

II.

III.

IV.

Liste des eigenen Tierbestandes (Tierarten und Tierzahl)

Grundriss der Praxis mit Kennzeichnung der Räumlichkeiten, in 

denen Arzneimittel gelagert werden. 

Beglaubigte Kopie der Approbationsurkunde des für die TäHA 

verantwortlichen Tierarztes

1 TAMG: Gesetz über den Verkehr mit Tierarzneimitteln und zur Durchführung unionsrechtlicher Vorschriften betreffend vom 27. September 2021 

(BGBl. I S. 4530), in der derzeit geltenden Fassung

2 TÄHAV: Verordnung über tieräztliche Hausapotheken in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juli 2009 (BGBl. I S. 1760), in der derzeit 

gültigen Fassung

(ggf. Praxisstempel)

     ist (sind) beigefügt

     liegt bereits vor (keine Änderungen)

Liste des gesamten tieräztlichen Personals und der Hilfskräft mit 

Qualifikation (z.B. Fachtierärztin/-tierarzt, Tierarzthelfer/in) und 

Verantwortungsbereich

Mit meiner Unterschrift stimme ich der Speicherung und Verwendung meiner persönlichen Daten 

entsprechend der aktuellen datenschutzrechtlichen Regelungen zu.

      ist beigefügt

      liegt bereits vor (keine 

Änderungen)

     ist beigefügt

     liegt bereits vor (keine Änderungen)

     ist beigefügt

     liegt bereits vor (keine Änderungen)

(Unterschrift der / des verantwortlichen  Tierarztes/-

ärztin) 

Betriebsräume der TäHA werden ausschließlich an den unter A 2 und B 2 genannten Anschriften 

unterhalten.

Ich bestätige, dass mir die für den Verkehr mit Arzneimitteln, Betäubungsmitteln und Impfstoffen zur 

Anwendung bei Tieren geltenden Rechtsvorschriften vertraut sind. 

Mir ist bekannt, dass ich Änderungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der tierärztlichen 

Hausapotheke nach § 79 (4) TAMG anzuzeigen habe, dies betrifft insbesondere räumliche 

Änderungen und Änderungen des/der Verantwortlichen für die TäHA.  

(Ort, Datum)

Seite 3



Seite 4


